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Zusatzvereinbarung zum Netzzugangsvertrag 
betreffend die Beteiligung an einer gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage (GEA) 
im Sinne des § 16a ElWOG 
 

abgeschlossen zwischen dem Netzbetreiber 
 
HALLAG Kommunal GmbH 
Augasse 6, 6060 Hall in Tirol 

und 

dem teilnehmenden Berechtigten einer GEA (im folgenden Netzkunde) 
 

Titel, Nachname, Vorname: ____________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort: ________________________________________________________ 

 
betreffend den Anlagenstandort der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage 

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort: ________________________________________________________ 

Anlagennummer: ________________ 

Zählpunktbezeichnung: AT.005120.00000.00000000000________________ 

EbUtilities Nummer („Marktteilnehmer-Nummer“): GC________________ 

 
 
 
 
 
Wichtige Hinweise zum Ausfüllen: 
Es ist von jedem Teilnehmer an der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage eine Zusatzvereinbarung abzuschließen. 

Das Formular ist vollständig auszufüllen, auf der letzten Seiten zu unterzeichnen und mit allen Seiten an uns zu retournieren 
(strom@hall.ag). Nach Gegenzeichnung durch uns tritt die gegenständliche Zusatzvereinbarung in Kraft.  

Die EbUtilities Nummer  ist auf  https://www.ebutilities.at/registrierung durch den Anlagenbetreiber zu beantragen und bekanntzugeben. 

Die Anlagennummer und Zähpunktbezeichnung des Netzkunden befindet sich auf seiner Stromrechnung. 

Weiterführende Infos zu gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen: https://pv-gemeinschaft.at/ oder https://energiegemeinschaften.gv.at/ 
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Präambel 
Mit § 16a Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (ElWOG) 2010 besteht die Möglichkeit, in 
Mehrfamilienhäusern gemeinschaftliche erneuerbare Erzeugungsanlagen zu bauen und über eine Gruppe 
teilnehmender Endverbraucher, unabhängig von der wohnrechtlichen Situation, nutzen zu können. Diese 
gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen bestehen zusätzlich zur Energieversorgung über das öffentliche 
Verteilernetz. Eine gemeinschaftliche Erzeugungsanlage wird als Überschussanlage mit einem eigenen 
Zählpunkt betrieben, welche die Einspeisung von erzeugten und nicht verbrauchten Überschüssen in das 
öffentliche Netz ermöglicht. Jeder Netzkunde behält seine eigene Verbrauchsmessung, deren Abrechnung 
über die Saldierung der Messwerte mit dem zugeordneten, ideellen Anteil erfolgt. 
Voraussetzung für die Anwendbarkeit ist, dass die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage an die Hauptleitung 
(Steigleitung) angeschlossen wird, über die auch die teilnehmenden Berechtigten angeschlossen sind. Die 
Steigleitung entspricht der Hauptleitung gemäß ÖVE/ÖNORM E 8001-1. Der direkte Anschluss der 
gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen an Anlagen im Eigentum des Netzbetreibers oder die Durchleitung von 
eigenerzeugter Energie über Anlagen des Netzbetreibers (öffentliches Netz) an teilnehmende Berechtigte ist 
unzulässig. 
   
1. Vertragsgegenstand 
Zwischen den Vertragsparteien besteht ein aufrechter Netzzugangsvertrag betreffend die oben angeführte 
aktive Verbrauchsanlage des Netzkunden. Der gegenständliche Vertrag gilt als Zusatzvertrag zum 
bestehenden Netzzugangsvertrag und regelt die Teilnahme des Netzkunden als teilnehmender Berechtigter an 
einer gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage im Sinne des § 16a ElWOG. Eine gemeinschaftliche 
Erzeugungsanlage wird als Gemeinschaftsüberschussanlage betrieben. Die Abrechnung erfolgt über die 
Saldierung der Messwerte der oben angeführten Netzkundenanlage mit dem zugeordneten ideellen Anteil. Die 
Allgemeinen Bedingungen für den Zugang zum Verteilernetz Strom (ANB) des Netzbetreibers in der jeweils 
geltenden Fassung bilden einen integrierenden Vertragsbestandteil und sind im Internet auf der Homepage des 
Netzbetreibers abrufbar. 
 
2. Datenverarbeitung mittels Intelligenter Messgeräte 
Die Teilnahme an der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage verpflichtet den Netzbetreiber zur Erhebung, 
Auslesung und weiteren Verarbeitung der Viertelstundenwerte aus dem intelligenten Messgerät des 
teilnehmenden Berechtigten, sofern die Einspeisung bzw. der Verbrauch nicht mittels eines Lastprofilzählers 
ermittelt werden. Diese Verpflichtung besteht solange der teilnehmende Berechtigte an der gemeinschaftlichen 
Erzeugungsanlage beteiligt ist.  
Die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage ist im Rahmen der Errichtung mit einem intelligenten Messgerät 
auszustatten, welches Energiewerte pro Viertelstunde messen und auslesen kann (Viertelstundenwerte), 
sofern die Einspeisung nicht mittels eines Lastprofilzählers ermittelt wird (vgl. § 16a Abs. 5 Z 1 ElWOG). 
Die Verbrauchsanlage des teilnehmenden Berechtigten ist mit einem intelligenten Messgerät 
auszustatten, welches Viertelstundenwerte messen und auslesen kann, sofern der Verbrauch an einer 
Kundenanlage nicht mittels eines Lastprofilzählers ermittelt wird (vgl. § 16a Abs. 5 Z 2 ElWOG). 
Der Netzbetreiber stellt weiters die verwendeten Viertelstundenwerte entsprechend der geltenden Regeln und 
Vorschriften zur Verfügung (vgl. § 16a Abs. 5 Z 3 ElWOG). 
Weitere Informationen für die gegenständliche Verarbeitungstätigkeit sowie für andere Verarbeitungstätigkeiten 
sind unter www.hall.ag/Datenschutz abrufbar oder können an der folgenden Adresse erfragt werden: Augasse 
6, 6060 Hall in Tirol. 
 
3. Pflichten des Netzkunden als teilnehmender Berechtigter 
Der teilnehmende Berechtigte hat mit den übrigen Teilnehmern an der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage 
(Betreibergemeinschaft) und, sofern die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage nicht von den teilnehmenden 

http://www.hall.ag/Datenschutz
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Berechtigten selbst betrieben wird, mit dem Betreiber der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage einen 
Errichtungs- und/oder Betriebsvertrag iS des § 16a Abs. 4 ElWOG abzuschließen, der unter anderem auch 
seinen ideellen Anteil an der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage regelt. Gegenüber dem Netzbetreiber ist 
ein Vertreter der Betreibergemeinschaft als Ansprechpartner für den Betrieb der gemeinschaftlichen 
Erzeugungsanlage sowie zum Abschluss des Betreibervertrages, als auch des Netzzugangsvertrages für die 
gemeinschaftliche Erzeugungsanlage zu nennen. 
Bedingungen für die Teilnahme und Konsequenzen einer allfälligen Beendigung des Betriebes der 
gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage sind zwischen den teilnehmenden Berechtigten und dem Betreiber/der 
Betreibergemeinschaft der Erzeugungsanlage, zu regeln und keine Angelegenheit des Netzbetreibers. Im Falle 
von Änderungen (z.B. ideelle Anteile, die teilnehmenden Berechtigten, der Betreiber etc.) hat der Kunde den 
Netzbetreiber zeitgerecht im Vorhinein zu informieren. 
 
4. Pflichten des Netzbetreibers 
Der Netzbetreiber schließt mit einem benannten Vertreter der  teilnehmenden Berechtigten an der 
gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage (Betreibergemeinschaft) oder, sofern die gemeinschaftliche 
Erzeugungsanlage nicht von den teilnehmenden Berechtigten selbst betrieben wird, mit dem Betreiber der 
gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage einen Vertrag ab, im Rahmen dessen die Beteiligungsverhältnisse der 
teilnehmenden Berechtigten an der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage dem Netzbetreiber offengelegt 
werden. Nach diesem Aufteilungsverhältnis wird der Netzbetreiber die erzeugte Energie auf die teilnehmenden 
Berechtigten über eine Saldierung der Viertelstundenwerte aufteilen. Der Netzbetreiber haftet nicht für die 
Richtigkeit oder Wirtschaftlichkeit des Aufteilungsschlüssels, welcher ihm von der Betreibergemeinschaft oder 
vom Betreiber der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage bekannt gegeben wurde. 
Der Netzbetreiber berechnet auf Basis der von den intelligenten Messgeräten gemessenen und ausgelesenen 
Viertelstundenwerten die Zuweisung der erzeugten Energie und ordnet diese den einzelnen teilnehmenden 
Berechtigten zu. Anschließend werden je Zählpunkt die saldierten Werte (Verbrauch minus zugewiesener 
Erzeugungsanteil) und die Überschusseinspeisemenge der Erzeugungsanlage pro Viertelstunde errechnet (vgl. 
§ 16a Abs. 5 ElWOG in Verbindung mit § 16a Abs. 6 ElWOG). 
Für die Zuteilung der ideellen Anteile an der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage sowie der daraus 
bereitgestellten Energie wird das laut Betreibervertrag gewählte Modell (statisches Modell oder dynamisches 
Modell) herangezogen. 
Bis zur vollständigen Aktivierung der Anlage inklusive der für die Automatisierung notwendigen Prozesse wird 
die Erzeugungsanlage als Volleinspeiser geführt und abgerechnet. 
 
5. Sonstiges 
Der Netzbetreiber haftet nicht für die Abführung von Steuern, Abgaben und Gebühren, soweit er dazu nicht 
gesetzlich verpflichtet ist. 
Diese Zusatzvereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 
Jeder teilnehmende Berechtigte (Netzkunde) kann den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen 
schriftlich kündigen. 
Darüber hinaus gilt die Zusatzvereinbarung mit sofortiger Wirkung als aufgelöst, wenn wesentliche 
Bestimmungen des Vertrages verletzt werden, insbesondere wenn 
- der Netzzugangsvertrag der Parteien außer Kraft tritt und/oder es keinen aufrechten Vertrag zwischen 

Netzbetreiber und Betreiber der Erzeugungsanlage gibt, 
- der Kunde seine Zustimmung zur Auslesung und Verwendung seiner Viertelstundenwerte durch den 

Netzbetreiber sowie der Weitergabe seiner Viertelstundenwerte an den Betreiber der gemeinschaftlichen 
Erzeugungsanlage widerruft, 

- eine der Voraussetzungen und Bedingungen des Pkt. 4. der Vereinbarung betreffend den Betrieb einer 
gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage i.S. § 16a ElWOG zwischen dem Netzbetreiber und dem Betreiber 
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der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage/Personengemeinschaft der teilnehmenden Berechtigten nicht 
mehr vorliegt. 

Wenn aufgrund einer Gesetzesänderung und/oder einer Änderung der Marktregeln oder Änderung der 
Allgemeinen Bedingungen für den Zugang zum Verteilernetz Strom (ANB) des Netzbetreibers eine Anpassung 
des gegenständlichen Vertrages erforderlich ist, verpflichten sich die Vertragspartner, den Vertrag zeitnah an 
die neuen Gegebenheiten anzupassen. 
Die Bestimmungen des Netzzugangsvertrages bleiben durch die gegenständliche Zusatzvereinbarung 
unberührt. 
 
 
 
 
…………............................................                  …………..................................................................... 
Ort, Datum                 Unterschrift, firmenmäßige Zeichnung Netzbetreiber 
 
 
 
 
…………............................................                  …………................................................................ 
Ort, Datum                 Unterschrift, firmenmäßige Zeichnung Netzkunde 
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